
 

Informationen zum Steuerrecht

10.07.2020: Coronavirus-Epidemie – Befreiung der Corona-Bonuszahlungen vom Dienstgeberbeitrag

(DB) und von der Kommunalsteuer

Der Parlamentsausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie hat per 06.07.2020 den Antrag an den Nationalrat gestellt,

die CoVID-19-Bonuszahlungen („Corona-Bonuszahlungen“) vom Dienstgeberbeitrag (DB) und von der Kommunalsteuer zu

befreien. Die Gesetzwerdung bleibt allerdings abzuwarten! Lesen Sie mehr…

 

Befreiung vom Dienstgeberbeitrag (DB) und von der Kommunalsteuer

Zulagen und Bonuszahlungen, die aufgrund der COVID-19-Krise zusätzlich geleistet werden, sind im Kalenderjahr 2020 bis

EUR 3.000,- von der Sozialversicherung und von der Einkommensteuer befreit. Es muss sich dabei um zusätzliche Zahlungen

handeln, die ausschließlich zu diesem Zweck geleistet werden und üblicherweise bisher nicht gewährt wurden.

Sind die Voraussetzungen für die Einkommensteuerbefreiung erfüllt, dann sollen derartige Zulagen und Bonuszahlungen im

Kalenderjahr 2020 auch vom Dienstgeberbeitrag (DB) und der Kommunalsteuer befreit sein und zwar auch dann, wenn sie

bereits vor Veröffentlichung dieser Regelungen an die Arbeitnehmer geleistet worden sind.

 

Quelle bzw. weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00337/

 

 

Obige Ausführungen stellen allgemeine Informationen zum Thema des jeweiligen Newsletters dar (Ausführungen ohne

Gewähr) und können deshalb ein persönliches Beratungsgespräch keinesfalls ersetzen. Zögern Sie deswegen nicht uns bei

Fragen oder Unklarheiten zu kontaktieren! Ihr Team der Steuerberatung Illmer und Partner – Die kompetente Beratung in

Landeck.
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